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Ortsteilrat Rohda (Haarberg) 
 

 

 

 

 

Aus der Sitzung des Ortsteilrates Rohda (Haarberg) am 21.04.2026 

 

(Beratung öffentlich) 

 

 

Gremium Ortsteilrat Rohda (Haarberg) 

 

Beschluss Nr.: 0547/26 

 

Bezeichnung: 

Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 der 

Ortsteilverfassung - Kirmesverein Rohda Rockt e.V. – 777-

Jahr-Feier 

 

 

 

Genaue Fassung: 

 

Beschluss: 

Entsprechend § 4 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung (Anlage 5 der 

Hauptsatzung der Stadt Erfurt) werden der Kirmesverein Rohda Rockt e.V. für die 

Vorbereitung und Durchführung der diesjährigen 777-Jahr-Feier finanzielle Mittel in Höhe 

von 6.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. 

Die bereitgestellten Mittel können u.a. für Werbungs- und Druckkosten (Flyer, 

Werbebanner, Plakate), die Anschaffung von Jubiläums-T-Shirts, Blumen, Deko- und 

Bastelmaterial, Preise, Süßigkeiten und kleine Präsente für die Kinder sowie die 

Anmietung einer Hüpfburg, die Anschaffung von beweglichen Anlagevermögen 

(schnurlosen Mikrofon mit Bluetooth-Verbindung, Kabeltrommel, etc.), Errichtung von 

Ziffernaufstellern (Styroporplatten, Holz, Farben sowie Kleinmaterial, Beleuchtung), 

Mietkosten/Nutzungsgebühr (Beschallung, Beleuchtung, Bestuhlung, Bühne, 

Toilettenwagen), die Kosten für ein Rahmenprogramm (einschließlich Honorare für DJ, 

Live-Band, Blaskapelle) sowie für die mit der Veranstaltung im Zusammenhang 

entstehenden Kosten und Gebühren eingesetzt werden. 

Die ordnungsgemäße Verwendung der finanziellen Mittel ist durch die entsprechenden 

Belege auf der Grundlage des § 71 ThürGemHV nachzuweisen. Bereits getätigte Ausgaben 

werden anerkannt. Nicht verbrauchte finanzielle Restmittel aus diesem Beschluss, stehen 

für andere Beschlüsse wieder zur Verfügung. 
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Heike Voß Diana Skripek 

Ortsteilbürgermeister/in Schriftführer/in 
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